
Berliner Fußball-Verband e. V. 
Abteilung Finanzen
Humboldtstr. 8 a 
14193 Berlin 

buchhaltung@berlinerfv.de

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Berliner Fußball-Verband e.V., die unten angekreuzten 
Belastungen per Lastschrift von meinem/unserem unten angegebenen Bankkonto 
einzuziehen. 

Saldo gemäß monatlichem Vereinskontoauszug 
Einspruchs-/Berufungs-/Wiederaufnahmegebühren 
Lehrgangsrechnungen Qualifizierung 
Lehrgangsrechnungen Schiedsrichter-Ausbildung 

Vereinsname:  

Vereinsnummer: 660 

Bank:  

IBAN: 

BIC:  

Kontoinhaber, falls abweichend: 

Datum: 

Unterschrift(en): ______________________________________________________ 
Vertretungsberechtigte Vereinsvertreter bzw. Kontoinhaber u. Vereinsstempel 

(Bei Versand über BFV-Mail ist kein Vereinsstempel nötig.)

Erläuterungen zu den einzelnen Belastungen finden Sie auf der nächsten Seite. 



Erläuterungen zu den einzelnen Belastungen 

 

Grundsätzlich: 

Wird eine Lastschrift aufgrund mangelnder Deckung nicht ausgeführt, so sind die 
dadurch entstandenen tatsächlichen Kosten vom Verursacher zu tragen. 

 

Saldo gemäß monatlichen Vereinskontoauszug 

Innerhalb der ersten zwei Wochen eines Monats wird der Vereinskontoauszug für den 
Vormonat versandt. Dieser enthält alle Belastungen und Gutschriften sowie 
Zahlungseingänge aus dem genannten Zeitraum. 

Der auf dem monatlichen Vereinskontoauszug aufgeführte Saldo wird jeweils um den 25. 
eines Monats eingezogen.  

 

Einspruchs-/Berufungs-/Wiederaufnahmegebühren 

Die Höhe der Gebühren sowie das Verfahren eines Rechtsbehelfs ergeben sich aus der 
Rechts- und Verfahrensordnung. Aktuell betragen die Gebühren für 

• Einsprüche   30,00 EUR 
• Berufungen   60,00 EUR 
• Wiederaufnahmen  120,00 EUR 

Die entsprechenden Rechtsbehelfe werden mit Hilfe eines eigenen Formulars beantragt. 
Die Lastschrift der Gebühr erfolgt zeitnah nach Eingang des Formulars.  

 

Lehrgangsrechnungen Qualifizierung 

Die Lehrgangsrechnungen werden nach Zustellung zeitnah per Lastschrift eingezogen. 
Ohne Zustimmung zum Lastschriftverfahren ist der Teilnehmer der 
Rechnungsempfänger. Eine nachträgliche Rechnungslegung an den Verein ist nicht 
möglich. Im Falle einer Rücklastschrift ist innerhalb von 5 Tagen der Rechnungsbetrag, 
zzgl. durch die Rücklastschrift entstandener Kosten, auf das Bankkonto des BFV zu 
überweisen. Erfolgt kein Zahlungseingang innerhalb der Frist, kann der Teilnehmer von 
der Qualifizierungsmaßnahme ausgeschlossen werden.  

 

Lehrgangsrechnungen Schiedsrichter-Ausbildung 

Die Lehrgangsrechnungen für die Ausbildung von Schiedsrichtern Ihres Vereins werden 
ebenfalls zeitnah per Lastschrift eingezogen.  
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